
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (SASJI)

und

JUS - Jugendhilfe und Soziale Arbeit GmbH,
Plantage 24, 28215 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach 78 b SGB VIII

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die JUS - Jugendhilfe und Soziale

Arbeit GmbH, Plantage 24, 28215 Bremen, - im folgenden Leistungserbringer genannt-

in der Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche, Neuenlander Straße 19a, 28199 Bre-

men, erbringt, die einen Anspruch haben auf Leistungen der Betreuung und Unterkunft

in einer vollstationären Einrichtung nach § 42 SGB VIII, sowie im Anschluss an die Inob-

hutnahme auf Leistungen der Betreuung und Unterkunft im Rahmen der befristeten Hil-

fen / Ubergangsplätzen in einer vollstationären Einrichtung nach § 34 SGB VIII

1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. Im Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach § 78 f SGB VIII vom 15.11.2001 in Verbindung mit seinen

Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der Vertragskommis-

sion SG B VI 11 festgelegten Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art, Inhalt, Umfang und
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Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung (Anlage 1) zu ent-

nehmen.

2.2 Die Inobhutnahme steht männlichen Kindern und Jugendlichen, die sich in aktuten Not- und

Krisenlagen befinden, ab 12 Jahren bis zur Volljährigkeit zur Verfügung,. In Ausnahmefäilen

können auch jüngere Kinder aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt kurzfristig und un-

mittelbar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Aufnahmen erfolgen im Rahmen der Inobhut-

nähme nach § 42 SGB VIII. Die Inobhutnahme steht auch für sich daran anschließende be-

fristete vorübergehende stationäre Hilfen nach § 34 SGB VIII zur Verfügung.

2.3 Die Kapazität beträgt insgesamt 9 Plätze. Der Berechnung des Systementgelts liegt ein Aus-

lastungsgrad von 80 % zugrunde.

2.4 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrundeliegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.5 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in § 72a Satz 1 SGB VIII genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus be-

sonderen Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach § 30 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden

sind.

2.6 Nach § 8a SGB VIII ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohtgefährdung

für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

Kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet

dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und/ oder das zuständige Jugendamt zu informieren.
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2.7 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abwei-

chung von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte defi-

nierten Qualifikationen besteht ein EntscheidungsvorbehaltderSASJI bezüglich derVer-

gleichbarkeit von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ih-

rer Ausbildung, besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert

sind, dass sie bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einverneh-

men mit dem Leistungsträger und/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.8 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.9 Das Leistungsentgelt enthält die Kosten für das Regelleistungsentgelt und die betriebsnotwen-

digen Investitionen.

Mittel für anteilige Leitung, Geschäftsführung, Verwaltung, Hausmeister, Hauswirtschaft/Reini-

gung, Supervision und Fortbildung stehen zur Verfügung.

Die Finanzierung etwaiger Zusatzleistungen ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

3. Entgeltvereinbarung

3.1 Für die Zeit ab 01.02.2024 beträgt die Gesamtvergütung

€ pro Person 384,51 / täglich

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

ein Entgelt für das Regelleistungsangebot in Höhe von

€ pro Person 371,52 / täglich

Ein Entgelt für die betriebsnotwendigen Investitionen in Höhe von

€ pro Person 13,01 / täglich
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Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind dem beigefügten Kalkulations-

blatt zu entnehmen.

Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme

der Vergütung des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vor-

liegt.Qualitätsentwicklungsvereinbarung

3.3 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote

sowie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung richten sich nach

§ 8 des LRV SGB VIII sowie der Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach §

78b SGB VIII. Der Bericht erfolgt nach den Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qua-

litätsentwicklung für den in der Vertragskommission vereinbarten Berichtszeitraum und

ist dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bis zum in der Vertragskommission

vereinbarten Termin vorzulegen.

3.4 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die

Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese

wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

Inhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

sich vor Ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

Inaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-

stattung und Sachen,

Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

nungen,

• Befragung von Leistungsempfängerinnen und anderen beteiligten Personen

(wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-

Management und Leistungserbringer durchgeführt).

4.Vereinbarungszeitraum

4.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.02.2024 wird mit einer Mindestlaufzeit von 1 2 Monaten

auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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4.2 Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 4.1 bestimmten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

gekündigt werden.

4.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -Strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke

der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neu-

Vereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5. Belegungsabhängiger Erlösausgleich

Aufgrund der besonderen Belegungsunsicherheit von Einrichtungen der Inobhutnahme

bei gleichzeitiger Verpflichtung, das Angebot durchgängig vorzuhalten, um bei Bedarf

jederzeit eine vorläufi-ge Unterbringung Minderjähriger sicherzustellen, wird im Sinne

einer angemessenen Risikobeteiligung folgender Erlösausgleich vereinbart.

Betegungsbedingte Mehrerlöse bis zu einer Auslastung von 87 % verbleiben bei der Ein-

richtung. Darüber hinausgehende Mehrerlöse sind an den öffentlichen Träger der Ju-

gendhilfe zurückzuführen. Mehrerlöse sind die gegenüber einer Auslastung von 80 %

zusätzlich erzielten Entgelteinnahmen.

Belegungsbedingte Mindererlöse bis zu einer Auslastung von 73 % hat die Einrichtung

zu tragen. Darüber hinausgehende Mindererlöse sind vom öffentlichen Träger der Ju-
;

gendhilfe auszugleichen. Mindererlöse sind die gegenüber einer Auslastung von 80 %

entgangenen Entgelteinnahmen.

Wird nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes keine neue Entgeltvereinbarung abge-

schlössen, gilt das Verfahren für den Erlösausglich auch für die Zeit ab 01.01.2025.

Zur Ermittlung des Ausgleichsbetrages legt der Leistungserbringer spätestens 4 Wochen

nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums dem öffentlichen Jugendhilfeträger eine Sta-

tistik über die tatsäch-lich erzielte Belegung zur Prüfung vor. Innerhalb weiterer 4 Wo-

chen sind die sich ergebenden Erlösnachzahlung- oder Erlösrückzahlungsverpflichtun-

gen zu erfüllen.
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Anderslautende Bestimmungen des § 9 Abs.3 Sätze 1 und 2 des Landesrahmenvertra-

ges nach § 78 SGB VIII vom 15. November 2001 werden durch die vorstehende Rege-

lung während der Ver-tragslaufzeit aufgehoben.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahekommt. Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandtei],

6.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifvertra-

ges (TV-L) und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an

sein Personal weiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten

Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.5 Sofern noch nicht erfolgt tritt der Einrichtungsträger mit Abschluss dieser Vereinbarung

dem Landesrahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII in seiner aktuellen Fassung bei. Die

dort enthaltenen Bestimmungen gelten entsprechend.

Geschlossen: Bremen, im April 2024

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und Integration (SASJI)

Im Auftrag

Leistungserbringer

vertreten durch Geschäftsführung
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Anlaaen:

Anlage 1: Leistungsangebottyp

Anlage 2: Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.02.2024 - 31 .01.2025


